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der Abgeordneten Ing.W a 1 d b run n e r, H i 1 1 e gei s t? 

Dr.M i g 6 C h, Pro k 6 C h, r r 0 b s n und Genossen 

an den Bundesminister für Vermögenssicherung und Wirts:;hafi;spla.nung~ 

Ist Ih~en, Herr Bundesm.inister, bekannt, dass Bf:Ji,;ri8be 

und Unternehmungen, die 'auf Grund des Verwaltergesetzes unter öff'er~t]jcL0r 

Verwal tung oder öffent licher Aufsicht stehen, bezw. Auf Grund des ersten 

Verstaatlichungsgesetze~ in da::! Eigentum des staates übergegangen 6ind~ 

als Mitglieder privaten Vereinigungen beitreten und dort namhafte Mit­

gliedsbeiträ.ge aus P,en Mitteln dieser Betriebe und Unternehmungen bezahl.all? 

Insbesondere sii.'nd solche Beitritte bei der vor kurzem gegründeten Vereinigung 

österreichisoher Industrieller, Wien,I. ,Dpernring 15, erfolgt. Der Mitglieds­

beitragt den eine Reihe solcher Betriebe und Unternehmungen bereits bezahlt 

haben, bett.ägt l.iut Satzungen dieser Vereinigung 3 % der Gehal~s·-und Lohn­

summe. Ein Teil die ser unter p.ffentlicher Verwaltung stehenden, bezVl~in den 

Besi tz des staates übergegangenen Betriebe und Unternehmungen, die solche 

Beitragsleistungen bei dieser Vereinigung bereits erlegt haben, hat gI\:Jich­

zeitig in den abgelaufenen Monaten namhafte Beträge, die in die vielen 

Millionen Sohillinge gehen, vom Staate zur Abdeckung ihrer ,Betricbsa1-Bänge 

verlangt and erhalten. 

Ist der Herr Minister bereit, diese offenbar ~nzulässige 

und verantwortungslose Verwendung öffentlicher Gelder durch die von ihm ein­

gesetzten Verwalter und leitenden Organe zu ahnden und für die Zukunft zu 

verhindarn? Ist der Herr Minister insbesondere bereit, diesen Verwaltern und 

Organen die Weisung zu geben, dass Betriebe und Un ternehmungGn; die unter die 

öffentliche Verwaltung oder öffentliche Aufsicht des St~ates g'Bstellt sind 

oder in den B8Sit z des Staates übergegangen sind, in Hinkunft kE;linen Iiri vater.. 

Vereinigungen irgend. welcher Art beitreten können und Mitgliudsbeiträge aus 

den Mitteln solcher Unternehmon an private Vereinigungen nicht geleistet 

werden dürfen? 
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